
Abstimmung
vom  4. März 2018





– 1 –

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Wir unterbreiten Ihnen die Teilrevision der Gemeindeordnung zur Ände-
rung des Kommissionssystems des Grossen Gemeinderates zur Abstim-
mung. 
 
Wir laden Sie ein, den Antrag zu prüfen und Ihre Stimme mit  
JA oder NEIN abzugeben. 
 
Grosser Gemeinderat Wetzikon 
Stadtrat Wetzikon 
 
 
 
Die vollständigen Akten liegen im Stadthaus Wetzikon, Büro 302 (Stadt-
kanzlei), zur Einsicht auf. Sie können ebenfalls auf der Internetseite der 
Stadt (https://www.wetzikon.ch/politik/parlament) unter der Rubrik "Ge-
schäfte" heruntergeladen werden. 
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Art. 26 Kommission für Raumplanung und Landgeschäfte 

Zur Prüfung der Raumplanungs- und Landgeschäfte wählt der 
Grosse Gemeinderat aus seiner Mitte eine Kommission von 9 Mit-
gliedern für Raumplanungs- und Landgeschäfte. 

[aufgehoben] 

Art. 27 Spezialkommissionen 

Der Grosse Gemeinderat kann zur Vorberatung von besonderen 
Geschäften Spezialkommissionen einsetzen. Diese werden nach 
Erfüllung ihres Auftrages wieder aufgelöst. 

[aufgehoben] 

IV. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 50 Inkrafttreten 
1Diese Gemeindeordnung tritt auf den Beginn der Amtsdauer 
2014 2018 in Kraft und ersetzt die Gemeindeordnung vom 17. Mai 
2009. 
2Die Änderungen der Teilrevision vom 12. Februar 2017 treten auf 
Beginn des Schuljahres 2018/2019, also auf den 1. August 2018 in 
Kraft. 
3Die Änderungen der Teilrevision vom 4. März 2018 treten auf 
den Beginn der Amtsdauer 2018 2022 in Kraft. 
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